
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 8 BSchEG Rückerstattung.
 BSchEG - Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetz 1957

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 24.07.2024

§ 8.

Dem Arbeitgeber sind auf Antrag nach den folgenden Bestimmungen die als Schlechtwetterentschädigung

ausbezahlten Beträge rückzuerstatten zuzüglich eines Pauschbetrages im Ausmaß von 30 v. H. der ausbezahlten

Schlechtwetterentschädigung als Abgeltung für die in der Zeit des Arbeitsausfalles geleisteten Sozialabgaben. Die Auf-

und Abrundung der zur Rückerstattung beantragten Beträge ist nach gleichen Grundsätzen wie bei der

Lohnverrechnung im Betrieb zulässig.

In Kraft seit 01.08.2004 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/bscheg/paragraf/8
file:///

	§ 8 BSchEG Rückerstattung.
	BSchEG - Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetz 1957


